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Hallo in die Runde,

ich bin nach den Weihnachtsferien aus der Elternzeit zurück gekommen und als Fachlehrerin
eingesetzt. Meine Klasse hat für die Elternzeit eine abgeordnete Lehrkraft übernommen. Im
neuen Schuljahr starten wir wieder als 1. Schuljahr und ich würde gerne wieder eine
Klassenleitung übernehmen, aber durch die Abordnung sind wir „einer zu viel“. Habe ich
Anrecht auf „meine“ Planstelle?
Ich bin verbeamtete Lehrkraft in Hessen (die abgeordnete Kraft übrigens auch).

Freue mich auf Erfahrungen und Antworten.

1https://www.lehrerforen.de/thread/46169-anrecht-auf-klassenleitung-nach-elternzeit/?postID=434774#post434774
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